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[1656 n . März ] A
NOTIZEN [ UEBER STREITIGKEITEN IM GEFOLGE DES VILLMERGERKRIEGS]

"Es hat diser Tagen ein verthruwte vihlev Secreten wüssenhaffte , an sich nit

geringe person , theils mundtlich , theils mit einer sub potu (ne describi queat)

ad legendum dargereichter geschribnen widerlag , über der Cathol . Schidtorten

[FR , SO] ufgangnen Costen uspruch communiciert.

1 . Haben Sye über dise gantze schwirige Zeith niehmalen vermeinth , das die

schwebende differentien , Zu einer ruptur gelangen werden , ietz aber meinen
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sye , das es dismahlen nit anderst syn khönde , dan burger undt Räth Zu Zü^

rieh einhellig beschlossen im geringsten von den Evangelischen [ neugl.

Schied - ] Orten Basel und Appenzell [ - Ausserrhoden ] Uspruch , die jüngste

Kriegskösten undt anderes betreffendt , nit zuwichen , sonder leib , Ehr,

gueth und blueth darfür Zusetzen.

2 . Das die Cath . Schidtrichter die erstattung der Kosten übel zum ersten vor-

geriommen , sonder die hauptpuncten anfenckhlich decidieren sollen ; Undt

wylen vor disem under beeden Stätten Fryburg und Solothurn Secreten primo

Zürich etc . geschriben worden , es sye des verwichnen Auszugs allein Schwitz

[ - Artherhandel 1655 - ] ein ursach gewesen , erfolge necessario das Schwitz

die Costen Zuerleggen schuldig , wäre also in der Widerlaag von puncten Zu

puncten theils us der Cathol . Ehrensätzen eignem mundt , theils Jrerseits

(vermeinten ) habenden gründen übel iudiciert worden.

3 . Wan man der Evang . Usprüch ex Cathedris promulgiert habe (das sye doch nit

glauben wollen ) seye es gwüss ohne wüssen und befelch beschehen , und ein

unverantwortlich ding , sols auch niehmand glauben , dan man die gethrükhte

exemplaria by leib und läbens straff alle in die Zürchische Statt Cantzlei

Zulifferen gebotten.

4 . Causier ein grosse Verbitterung das die Cath . Sätz den reformierten Eidt-

gnossen den Warnen Evangelisch Zugeben undt solches per Sententiam zu Decla-

rieren bedenkhens tragen , so Sye doch usprechen sollen , wylen es nit poli-

ticam sonder Religionem directe berhüere . Ess sollen von etlichen Orten

hero , besonders uss der Cantzly [ des Thurgaus in ] Frauwenfeldt die Jrige

mit dem worth Uncatholisch betitlet werden , in Verwendung were also der

herren undtd Obern befelch : Undt solle Zu Zürich für gewüss usgegeben,

auch geglaubt werden , das der Dialogus von dem bantle und dem Madleini von
2

A[ n] delfingen [ in der Abtei ] Zu Rhinauw Componiert und gemachet worden,

dahero der gemeine Mann nit wenig entrüstet , und über das Gottshus verbit¬

teret were.

Quaesitum , warumb das Gottshaus St . Gallen in disen Spruch gemischet wer¬

de , so es doch ein Standt für sich selbst , glich anderen sye.

Responsio : Es seye auch under der H. von Zürich schütz und schirm " .

1 ) Es handelt sich um die Schrift "Bekanntes Gespräch Der Bantlin genannt
Zwischen einem Catholischen Landrichter aus dem Obern Thurgeu und einer
Wirthenen und Wittwen aus dem Zürcher - Gebiet zu Andelfingen Das Madleni
genannt . " o . O. u . J . , s . AH 60/147 , oder eine der weiteren Schriften mit



ähnlichem Titel , die damals in Druck gegeben wurden : s . Barth/Bibliograph!
130 Nrn . 2169 - 2172.
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